
Das TTDSG ist verabschiedet und ist am 01.12.2021 ohne Übergangsfrist Inkraft
getreten. Das bedeutet: Sie müssen sich jetzt damit vertraut machen und 
erforderliche Anpassung vornehmen.

Das TTDSG schließt die Lücke im deutschen Recht, welche durch das Fehlen einer 
ePrivacy-Verordnung entstanden ist. Sie setzt die Vorgaben der 
Datenschutzrichtlinie 2002/58/EG („ePrivacy-Richtlinie“) um. Auch wenn die 
Cookie-Regelung der vielleicht prominente Aspekt ist, ist er nicht der Einzige.
Das TTDSG löst die Datenschutzbestimmungen im TKG und im TMG ab. Die 
Auswirkungen gehen also weit über die Cookie-Thematik hinaus. Das betrifft alle 
Internetangebote und oder klassische Telekommunikationsunternehmen – aber 
auch die Frage der privaten Nutzung von Telekommunikation und Internet im 
Unternehmen ist betroffen. 

Das Seminar berücksichtigt im Rahmen des § 25 TTDSG (Stichwort: Cookie-
Regelung) auch die "Orientierungshilfe Telemedien 2021" der deutschen 
Datenschutzaufsichtsbehörden.

Best Practice zu Ihrem Vorteil:

• Überblick über die Maßnahmen

• Wertvolle Tipps für die Umsetzung im Arbeitsalltag

• Unser Experte beantwortet Ihre Fragen zum Thema

Systemvoraussetzungen:
Sie können ganz einfach an einer Sitzung teilnehmen, von überall und jederzeit, mit 
einem kompatiblen Computer oder von einem Mobilgerät aus! Die Bestätigungs-E-Mail des 
Webinars enthält einen Link zur Seite mit den Systemanforderungen.

Die neuen Regeln gelten ohne Übergangsfrist

9. Februar 2022
online

von 10:00 – 16:30 Uhr

Zielgruppe
BvD-Mitglieder, 
Datenschutzbeauftragte und 
Datenschutzinteressiert,  
Geschäftsführer, Verantwortliche

Online-Seminar

Telekommunikations-Telemedien-
Datenschutzgesetz (TTDSG) 

FachwissenerhaltArt. 37 Abs. 5 DS-GVO, Selbstverpflichtungs-kriterien auf das Berufsbild des BvD e.V. 



Stornierungen bedürfen der Schriftform. 
Bis  7 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist ein 
Rücktritt kostenlos möglich. Bei einer 
weniger als 7 Tage vor Veranstaltungs-
beginn eingegangenen Rücktrittserklärung 
und bei Nichtteilnahme wird der volle 
Veranstaltungspreis fällig.                          
Die Seminargebühr ist nach Rechnungs-
erhalt ohne Abzug fällig. Es gelten die AGB                
(https://www.bvdnet.de/agb.html) des 
BvD e.V.

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 

Deutschlands (BvD) e.V.                                       

Budapester Straße 31, 10787 Berlin                                                                                        

Telefon: 030 26 36 77 60, Telefax: 030 26 36 77 63                                                                          

E-Mail: bvd-gs@bvdnet.de, Website: www.bvdnet.de

Jetzt online anmelden: www.bvdnet.de/termine/

Ablauf 

10:00 Uhr Beginn
11:15 - 11:30  Kaffeepause

12:45 - 13:45 Mittagspause
15:00 – 15:15 Kaffeepause
16:30 Uhr Ende

Inhalte 

Datenschutzhinweis: Ihre Angaben 
werden vom BvD ausschließlich für die 
Bearbeitung Ihrer Bestellung und die 
Durchführung der Veranstaltung 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nur zur Vertragserfüllung oder 
wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet 
sind. (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 
Buchst. b DS-GVO). Weitere Angaben 
dazu finden Sie unter:
Datenschutzerklärung. 

Ihr Referent

Dr. Jens Eckhardt

Fachanwalt für Informationstechno-
logierecht und Datenschutz-Auditor (TÜV) 
sowie Compliance-Officer (TÜV),               
ist Partner der Derra, Meyer &
Partner Rechtsanwälte PartGmbB und 
berät seit 2001 in den Bereichen
Datenschutz, Informationstechnologie, 
Telekommunikation und Marketing. Er ist 
Autor einschlägiger Fachbeiträge und 
Vorstandsmitglied des Berufsverband der 
Datenschutzbeauftragten Deutschlands 
(BvD) e.V.

• TTDSG – die zwei Teile des TTDSG: Telekommunikation und Telemedien

• Einordnung des TTDSG zwischen DS-GVO und ePrivacy-Richtlinie –

Anwendungsvorrang oder nicht?

• Überblick über die Regelungen des TTDSG

• Was gilt wann?

• Neugestaltung des Datenschutzes im Bereich Telekommunikation

- Reichweite des Telekommunikationsgeheimnisses

- Was ist erfasst und Verhältnis zur DS-GVO?

- Was gilt für die privaten Nutzung von Telekommunikation im Unternehmen

• Neugestaltung des Datenschutzes im Bereich Telemedien

- Neue Anforderungen für Internetpräsenz oder bleibt alles beim Alten?

- Was gilt jetzt für Cookies, Tracking & Co.?

• ePrivacy-Verordnung: Kommt sie noch – brauchen wir sie noch? 

Termin: 09.02.2022

Veranstaltungsort: Online Seminar

Teilnahmegebühr:
295,00 € Netto, 342,20 € Brutto für BvD-Mitglieder 
395,00 € Netto, 458,20 € Brutto für Nichtmitglieder

(*Die genannten Bruttopreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt., die auf der Rechnung 
ausgewiesen wird.)

Anmeldung: www.bvdnet.de/termine/

Titelbild: 123rf.com

https://www.bvdnet.de/agb.html
https://www.bvdnet.de/home/datenschutz/

